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Warum der Schutz vor Konversionsbehandlungen in  
der psychotherapeutischen und beraterischen Praxis 
wichtig ist und was Sie beachten sollten

Konversionsbehandlungen 
und Psychotherapie



Wichtig 

Die Vielfalt sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten stellt einen normalen Aspekt 
menschlicher Sexualität dar und ist damit weder pathologisch noch behandlungsbedürftig. Von 
Relevanz für eine psychologische, psychotherapeutische oder auch beratende Behandlung sind 
stattdessen die möglicherweise infolge von Diskriminierungs- und Stigmatisierungs erfahrungen 
auftretenden negativen Konsequenzen sowie die hieraus entstehenden und entstandenen psy-
chischen Symptome.
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Konversionsbehandlungen bezeichnen »alle am Menschen durchgeführten Behandlungen, 
die auf die Veränderung oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbst-
empfundenen geschlechtlichen Identität gerichtet sind« (§ 1 Abs. 1 KonvBehSchG). Soge-
nannte Konversionsbehandlungen oder Elemente hiervon sind also dann gegeben, wenn 
Menschen bewusst versuchen, die sexuelle Orientierung oder die Geschlechtsidenti-
tät einer Person zu ändern oder zu unterdrücken.

Dabei können Konversionsbehandlungen in ihrer Form ganz unterschiedlich sein, z.B.: 

• im Rahmen von Beratungs- oder psychotherapeutischen Gesprächen oder in Gruppen-
gesprächen mit angeblich »Geheilten«; 

• in Intention und Profession der Anbietenden (z. B. Psychotherapeut*innen, Ärzt*innen, 
Seelsorger*innen, Sozialpädagog*innen, Pastor*innen, Heilpraktiker*innen, Familienan-
gehörige, Berater*innen);

• im jeweiligen Kontext (z. B. Gesundheitskontext wie etwa im Rahmen von Psychotherapie, 
kirchlicher Kontext wie etwa im Rahmen von Seelsorge und geistlicher Begleitung, weltan-
schaulich-neutraler Kontext wie etwa im Rahmen von Beratung, Training und Coaching, 
privater Kontext wie etwa im Rahmen von Familie und Freundschaften).

Elemente von Konversionsbehandlungen können beispielsweise die Präsentation von an-
geblichen Erfolgen in der Änderung der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen 
Identität sein. Auch pseudowissenschaftliche Belege oder umstrittene religiöse Textstellen 
können hier zum Tragen kommen. Außerdem können auch das Hinauszögern wichtiger Be-
handlungsschritte oder eine nicht vollständige Aufklärung als Elemente von Konversions-
behandlungen angesehen werden. Den unterschiedlichen Formen und Hintergründen von 
Konversionsbehandlungen scheint jedoch eine gemeinsame Annahme zugrunde zu liegen, 
nämlich dass nicht heterosexuelle Menschen sowie nicht cis*-geschlechtliche Menschen be-
handlungsbedürftig seien.
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Wichtige Begriffe

 Zugeschriebenes Geschlecht: Meist bei der Geburt aufgrund primärer Geschlechtsorgane 
zugeschriebenes und im Geburtenregister eingetragenes Geschlecht (meistens männlich oder 
weiblich). Bei inter*-geschlechtlichen Menschen können die körperlichen Merkmale nicht ein-
deutig als weiblich oder eindeutig als männlich interpretiert werden. Hier kann im Geburten-
register der Geschlechtseintrag frei gelassen oder »divers« eingetragen werden.

Sexuelle Orientierung: Persönliches Empfinden und Erleben, zu welchem Geschlecht oder zu 
welchen Geschlechtern man sich hingezogen fühlt. Da sexuelle Orientierung höchst individuell 
ist, kann sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise beschrieben werden, z. B.
• fühlen sich heterosexuelle Menschen zu einem anderen Geschlecht hingezogen;
• homosexuelle Menschen fühlen sich zum eigenen Geschlecht hingezogen;
• bi- und pansexuelle Menschen fühlen sich zu mehr als einem Geschlecht hingezogen;
• asexuelle Menschen empfinden keine oder wenig sexuelle Anziehung zu anderen Menschen.

Geschlechtsidentität: Eigene Wahrnehmung und subjektive Identifikation zu einem, zu keinem 
oder auch mit mehreren Geschlechtern. Da auch die eigene Geschlechtsidentität höchst indivi-
duell ist, kann sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise beschrieben werden, z. B.
•  erleben cis*-geschlechtliche Menschen das bei der Geburt zugeschriebene Geschlecht als 

passend zu ihrer eigenen Geschlechtsidentität. Einer cis*-geschlechtlichen Person könnte 
beispielsweise bei der Geburt das Geschlecht »weiblich« zugeschrieben worden sein und sie 
erlebt sich selbst auch als Frau;

•  entspricht für trans*-geschlechtliche Menschen dagegen das bei der Geburt zugeschriebene 
Geschlecht nicht dem eigenen Erleben und Empfinden;

•  fühlen sich nicht-binäre* Menschen weder (ausschließlich) als männlich noch als weiblich. Ihre 
Geschlechtsidentität kann männliche oder weibliche Anteile haben, irgendwo dazwischen 
liegen oder auch ganz außerhalb dieser Kategorien.

Geschlechtsinkongruenz: Nichtübereinstimmung zwischen dem bei Geburt zugewiesenen Ge-
schlecht und dem individuellen Erleben.

Geschlechtsdysphorie: Eine Geschlechtsinkongruenz führt nicht zwangsläufig zu einem klinisch 
signifikanten Leidensdruck. Wenn Menschen mit einer Geschlechtsinkongruenz hierunter aber 
anhaltend und stark leiden, spricht man von Geschlechtsdysphorie. 
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Konversionsbehandlungen können historisch, vor allem 
aus psychotherapeutischer und medizinischer Perspektive, 
stark reduziert in verschiedene Phasen gegliedert werden: 
Die Pathologisierung von geschlechtlicher und sexueller 
Vielfalt lässt sich mindestens bis ins 19. Jahrhundert zurück-
verfolgen. Zu der Zeit wurde beispielsweise Homosexuali-
tät über die Konzeptionierung als Straftat hinaus auch als 
Krankheit eingeordnet. 

Sowohl psychodynamische als auch verhaltenstherapeuti-
sche Ansätze (u. a. sogenannte Aversionstherapien in den 
1960er- bis 1970er-Jahren) beeinflussten die Pathologisie-
rung von geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. Von Mitte 
der 1970er-Jahre an lassen sich dagegen Entpathologisie-
rungsbemühungen erkennen, die durch die Öffentlichkeits-
arbeit von LGBTIAQ*1-Organisationen gefördert wurden. 
In den letzten Jahren ist es außerdem zunehmend zu einer 
reduzierten Pathologisierung in psychotherapeutischer und 
medizinischer Wissenschaft und Praxis gekommen. Einige 
wichtige Entwicklungsschritte im Umgang mit geschlecht-
licher und sexueller Vielfalt in der Psychotherapie und Medi-
zin werden auf den nächsten Seiten dargestellt:

(Ent-)Pathologisierung  
von geschlechtlicher  
und sexueller Vielfalt im  
Bereich Psycho therapie  
und Medizin

1    Hinter dem Kürzel LGBTIAQ* stecken die englischen Worte Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*, Inter*, Asexual und Queer. Das  
Sternchen (*) am Ende verdeutlicht, dass noch mehr Menschen gemeint sind, und symbolisiert das Wissen darum, dass eine  
solche Aufzählung nicht vollständig sein kann. Zusammenfassend wird in diesem Sinne auch von queeren Personen gesprochen.

1886 
Richard von Krafft-Ebing definiert in  
der Schrift »Psychopathia sexualis« 
Homosexualität als angeborene 
neuropsychopathische Störung und 
pathologisiert damit Homosexualität.
Da dieser Theorie folgend Homo-
sexualität angeboren ist, spricht sich 
Krafft-Ebing für eine Entkriminalisie-
rung aus – jedoch ohne Erfolg.

Psychoanalyse 
Sigmund Freud (1856–1939) ging 
davon aus, dass Bisexualität eine 
bei allen Menschen charakteris-
tische und biologisch bedingte 
Anlage sei; Homosexualität eine 
unreife Entwicklungsform, aber 
keine Perversion.
»Homosexualität ist gewiss kein 
Vorzug, aber es ist nicht etwas, 
dessen man sich schämen muss, 
kein Laster, keine Erniedrigung 
und kann nicht als Krankheit be-
zeichnet werden. […] Es ist eine 
große Ungerechtigkeit, Homo-
sexualität als ein Verbrechen zu 
verfolgen – und auch eine Grau-
samkeit.« (Freud, 1935) 
In der Nachfolge von Freud wurde 
Homosexualität deutlich patholo-
gisiert und abgewertet, z. B.: »Der 
Homosexuelle ist krank, und alles 
was dazu beiträgt, diese Tatsache 
zu verschleiern, verhindert die 
Chance einer Behandlung.«  
(Socarides, 1971)

2   Diagnostisches und statistisches Manual psychischer Störungen (DSM) der American Psychiatric Association (APA)
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3   Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) der Weltgesundheitsorganisation (WHO)

Anfang 1900 
Magnus Hirschfeld schreibt die Theorien 
vom »dritten Geschlecht« und die Lehre  
von den »Zwischenstufen« fort und trägt zu 
ihrer Popularität bei. Dabei wird sexuelle 
und geschlechtliche Vielfalt – vor allem 
Homosexualität – als angeboren und nicht 
krankhaft betrachtet.

1952
Im DSM2-I wird Homosexuali-
tät als sexuelle Abweichung 
klassifiziert.

1968
Im DSM-II werden 
Homosexualität  
und andere sexuelle 
Abweichungen  
eindeutig als psy-
chische Störungen 
klassifiziert.

Lobotomien  
(bis 1950er-Jahre) 
Unter anderem zur  
»Behandlung« von  
Homosexualität werden  
bei Lobotomien die Ner-
venbahnen zwischen  
Thalamus und Frontal-
lappen im Gehirn z. B.  
mit einem Eispickel  
durch trennt.

1973
Homosexualität wird aus  
dem DSM der APA entfernt.

1978
In der ICD3-9 werden Transsexualität 
und Homosexualität als psychische 
Störungen aufgeführt.

1980
Im DSM-III werden Transsexu-
alismus sowie sexuelle Appe-
tenzstörung unter der Kategorie 
»Psychosexuelle Störungen« 
eingeführt. Dies pathologisiert 
Transgeschlechtlichkeit und 
Asexualität.

1991
In der ICD-10 wird die 
Diagnose Transsexualis-
mus unter »Störungen 
der Geschlechtsiden-
tität« in der Abteilung 
»Persönlichkeits- und 
Verhaltensstörungen« 
klassifiziert.

Verhaltenstherapie – sog. Aversionstherapien 
(Mitte 1960er- bis Mitte 1970er-Jahre):
Orientiert an dem Prinzip der Gegenkonditionierung 
werden in experimentellen Untersuchungen homo-
sexuelle Reize (z. B. auf Fotos) bestraft, mitunter sogar 
durch Elektroschocks sowie Übelkeit auslösende Ver-
abreichung von Apomorphin: »Die Ergebnisse der 
vorliegenden Studie [...] unterstützen frühere Belege, 
dass aversive Konditionierung bestimmte Aspekte 
homosexuellen Verhaltens bei Männern wirksam 
verändern kann.« (Tanner, 1974; eigene Übersetzung)



8

1998 
Delegierte der Internationalen 
Psychoanalytischen Vereinigung, 
des größten Weltverbands von 
Psychoanalytiker*innen, be-
handeln erstmalig das Thema 
Diskriminierung von homosexu-
ellen Psychoanalytiker*innen und 
erklären in einer ersten Richt-
linienversion:
»Die Internationale Psychoanaly-
tische Vereinigung lehnt jegliche 
Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der ethnischen Her-
kunft, religiöser Überzeugungen 
oder homosexueller Orientierung 
ab. Die Auswahl von psychoanaly-
tischen Ausbildungskandidat*in-
nen erfolgt ausschließlich auf 
Grundlage von Eigenschaften, 
die unmittelbar mit der Kom-
petenz als Psychoanalytiker*in 
zusammenhängen. Außerdem 
wird erwartet, dass dieselben 
Auswahlkriterien bei Lehrenden 
(einschließlich Dozent*innen und 
Supervisor*innen von Analysan-
d*innen) zur Anwendung kom-
men.« (Roughton, 2003; eigene 
Übersetzung)

2012
Der Deutsche Ethikrat veröffentlicht seine Stel-
lungnahme zu Intergeschlechtlichkeit. Er betont 
die Wichtigkeit der gesellschaftlichen Anerken-
nung. Zudem soll die Entscheidung über irrever-
sible medizinische Maßnahmen zur Geschlechts-
zuweisung bei inter*-geschlechtlichen Menschen 
selbst liegen. Bei Kindern sollen Maßnahmen  
nur erfolgen, wenn diese wegen unabweisbarer 
Gründe des Kindeswohls erforderlich sind  
(Deutscher Ethikrat, 2012). 

2013
Der Weltärztebund verurteilt auf seiner 
64. Generalversammlung Konversions-
behandlungen als Menschenrechtsver-
letzungen und fordert, die Durchführung  
von Konversionsbehandlungen zu sank-
tionieren und zu bestrafen:
»Der Weltärztebund verurteilt soge-
nannte ›Konversionsbehandlungen‹ oder 
›reparative Methoden‹. Diese stellen 
eine Verletzung der Menschenrechte 
und ungerechtfertigte Praktiken dar, 
die angezeigt sowie mit Sanktionen und 
Strafen verurteilt werden sollten. Eine 
Beteiligung von Ärzt*innen an solchen 
Methoden ist unethisch.« (WMA, 2013; 
eigene Übersetzung)

2013
Im DSM-5 ersetzt der neu einge-
führte Begriff »Geschlechtsdys-
phorie« (»Gender dysphoria«) die 
Diagnose der Geschlechtsidenti-
tätsstörungen. Ein Störungswert 
wird erst bei klinisch signifikantem 
Leidensdruck angenommen. Es 
wird erstmals unterschieden in 
Dysphorie bei Kindern einerseits 
sowie bei Jugendlichen und 
Erwachsenen andererseits. Damit 
erhalten auch Jugendliche Ver-
sorgungsangebote.
Ebenfalls wird im DSM-5 bei 
Hypoactive sexual desire disorder 
(HSDD) bzw. Appetenzstörung 
nun eine männliche und eine 
weibliche Form unterschieden und  
Asexualität als Ausschluss-
kriterium genannt. 

1992 
Homosexualität wird aus  
der ICD der WHO entfernt.

1994
Im DSM-IV wird der Begriff »Transsexua-
lismus« entfernt und durch Störung der 
Geschlechtsidentität ersetzt.

1994 
§ 175 StGB, der staatliche Verfolgungen 
von schwulen und bisexuellen Män-
nern in Westdeutschland und der BRD 
legitimierte und somit Homosexualität 
kriminalisierte, wird abgeschafft.
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2014
Der 117. Deutsche Ärztetag »verurteilt 
jegliche Stigmatisierung, Pathologi-
sierung oder Benachteiligung von 
Menschen unterschiedlicher sexueller 
Orientierung« und lehnt Konversions-
behandlungen ab (Ärztetags-Druck-
sache Nr. VII – 11 neu).

2015
Der Weltärztebund verabschiedet auf 
seiner 66. Generalversammlung das 
»WMA Statement of Transgender Peo-
ple«, wonach Transgeschlechtlichkeit 
u. a. nicht länger pathologisiert und 
das Recht auf geschlechtliche Selbst-
bestimmung betont wird:
»Der Weltärztebund betont das 
Recht jedes Menschen, das eigene 
Geschlecht festzulegen, und würdigt 
hierbei die Vielfalt von Möglichkeiten. 
Der Weltärztebund fordert Ärzt*innen 
auf, das Recht auf Selbstbestimmung 
über das eigene Geschlecht zu wahren. 
Der Weltärztebund erklärt, dass Ge-
schlechtsinkongruenz keine psychische 
Erkrankung ist.« (WMA, 2015; eigene 
Übersetzung)

2019
Der 35. Deutsche Psycho-
therapeutentag verab-
schiedet die Resolution 
»Homosexualität und Trans-
geschlechtlichkeit sind keine 
psychische Störung«, worin 
sog. Konversionsbehand-
lungen als »mit den psycho-
therapeutisch-ethischen 
Prinzipien nicht zu vereinba-
ren« verurteilt werden und 
das geplante Gesetz zum 
Schutz vor Konversionsbe-
handlungen begrüßt wird 
(Deutscher Psychotherapeu-
tentag, 2019).

2019
In der ICD-11 wird durch die Diagnose 
Störung der Geschlechtsentwicklung  
(»Disorder of Sex Development«, DSD) 
Intergeschlechtlichkeit als Störung klas-
sifiziert und somit weiterhin als behand-
lungsbedürftig beschrieben.

2020 
Das Gesetz zum Schutz vor  
Konversionsbehandlungen  
(KonvBehSchG) tritt in Kraft. 

2021
Das Gesetz zum Schutz  
von Kindern mit Varianten 
der Geschlechtsentwick-
lung tritt in Kraft. Es stellt 
klar, dass Eltern nicht in 
medizinisch unnötige Ein-
griffe bei inter*-geschlecht-
lichen Kindern einwilligen 
können.

2019 (2022 Einführung)
In der ICD-11 ersetzt der neu einge-
führte Begriff Geschlechtsinkongru-
enz (»Gender incongruence«) die 
Diagnose »Transsexualismus«. Die 
Geschlechtsinkongruenz als wahr-
genommene Nichtübereinstimmung 
zwischen erlebtem und dem bei Ge-
burt zugewiesenen Geschlecht wird 
in das Kapitel »Conditions related to 
sexual health« verschoben und somit 
nicht länger als psychische Störung 
aufgeführt.
Jugendliche ab der Pubertät sind 
fortan in der gleichen diagnostischen 
Kategorie wie Erwachsene, sodass 
ihnen in gleicher Weise pubertäts-
unterdrückende und geschlechts-
angleichende Maßnahmen zur Ver-
fügung stehen.  
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Negative Folgen und Unethik  
von Konversionsbehandlungen

Erfahrungen mit Queerfeindlichkeit
Lesbisch, schwule, bi- und asexuelle Personen

Den verschiedenen Formen von Konversionsbehandlungen 
scheint gemein zu sein, dass sie die Annahme teilen, queer 
zu sein sei atypisch. Damit einhergehende Einstellungen 
umfassen Konstrukte wie Homo- und Transfeindlichkeit so-
wie Cis-Hetero-Patriarchat. Nicht heterosexuelle Menschen 
oder nicht cis*-geschlechtliche Menschen werden damit 
erheblicher Stigmatisierung und Diskriminierung aus-
gesetzt. Repräsentative Befragungen der Bevölkerung in 
Deutschland versuchen, diese gesellschaftliche Diskriminie-
rung von LGBTIQ* abzubilden.

Im Rahmen der Studie »Gesundheit und Sexualität in 
Deutschland (GeSiD)« wurden zwischen Oktober 2018 und 
September 2019 knapp 5.000 Erwachsene der deutschen 
Wohnbevölkerung nach sexuellem Verhalten, sexueller Ge-
sundheit und Einstellungen zur Sexualität befragt. Von Be-
nachteiligungen oder Diskriminierungen aufgrund der sexu-
ellen Orientierung berichteten 20 % der 18- bis 35-jährigen  
sowie 14 % der 36- bis 75-jährigen homo-, bi- und asexuellen 
Frauen; von den 18- bis 35-jährigen homo-, bi- und asexuellen 
Männern gaben 63 % solche Diskriminierungserfahrungen 
an, von den 36- bis 75-jährigen Männern waren es 35 %. Von 
den gemachten Diskriminierungserfahrungen fühlten sich 
30 % der homo-, bi- und asexuellen Frauen und Männer stark 
bis sehr stark belastet (Institut für Sexualforschung, Sexual-
medizin und Forensische Psychiatrie, 2020).

Auch wenn die eindeutigen queerfeindlichen Einstellungen  
in Deutschland zeitlich im Verlauf gesunken sind, stimmen 
9,2 % der bundesdeutschen Bevölkerung ab 14 Jahren immer 
noch der Aussage zu: »Homosexualität ist eine Krankheit, 
die geheilt werden kann« (Decker et al., 2020).

Eine Befragung von trans* und nicht-binären* Menschen 
zum Thema sexuelle Gesundheit erfolgte von März 2022 bis 
Juni 2022 im Rahmen der Studie »Sexuelle Gesundheit und 
HIV/STI in trans und nicht-binären* Communitys« (RKI und 
DAH, 2023). Mehr als 3.000 quantitative Fragebögen wur-
den ausgewertet. Dort gaben 39,8 % der Befragten an, dass 
ihre geschlechtliche Identität »nie« oder nur »manchmal« 
respektiert werde; Diskriminierungen der geschlechtlichen 
Identität erlebten 62,4 % der Befragten »manchmal« und 
22,1 % »meistens« oder »immer«. Über Benachteiligungen 
und Diskriminierungen wurde in verschiedenen Lebensbe-
reichen berichtet (im Alltag, in medizinischen und sexuellen 
Kontexten, Bildung, Beruf und Wohnen). Dabei haben über 

Männer  
18 — 35 Jahre

Frauen  
18 — 35 Jahre

63  %

Männer  
36 —75 Jahre

35 %

Frauen  
36 —75 Jahre

14 %

20  %

Quelle: GeSiD-Studie
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Erfahrungen mit  
Queerfeindlichkeit 
Trans* und nicht-binäre* Personen

Gesetzeslage in Deutschland

In Deutschland ist 2020 das Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen (KonvBehSchG) in 
Kraft getreten, das im Wesentlichen drei Ziele verfolgt (BT-Drucksache 19/17278): 
(1) Verhinderung von Konversionsbehandlungen bei besonders schutzbedürftigen Personen, 
(2) Stärkung der Selbstbestimmung und Interessen betroffener Menschen und 
(3) Bekämpfung der gesellschaftlichen Diskriminierung. 
Zur Erreichung dieser Ziele sind seit Einführung des KonvBehSchG in Deutschland Konversions-
behandlungen für Jugendliche sowie für Erwachsene, deren Einwilligung zur Durchführung »auf 
einem Willensmangel beruht«, verboten. Auch die Vermittlung, das Werben und das Anbieten 
von Konversionsbehandlungen sind untersagt. Die Durchführung von Konversionsbehandlungen 
steht unter Strafe. 
Mehr zur rechtlichen Lage erfährt man in dem LIEBESLEBEN-Factsheet »Konversionsbehand-
lungen und ihr gesetzliches Verbot« oder unter www.liebesleben.de.

90 % der Befragten die Erfahrung gemacht, mit Blicken oder Gesten diskrimi-
niert, in ihrer geschlechtlichen Identität nicht ernst genommen oder mit einem 
falschen Pronomen oder einem nicht mehr genutzten Namen angesprochen wor-
den zu sein. Besonders alarmierend sind folgende Daten: 71,9 % der Befragten 
wurde gesagt, dass sie psychisch krank seien, und knapp 50 % wurde gesagt, 
dass sie sich psychotherapeutisch behandeln lassen sollten, um die geschlecht-
liche Identität zu verändern. Bei 26,5 % der befragten trans* und nicht-binären* 
Personen erfolgte dies in den letzten zwölf Monaten, also nach Inkrafttreten des 
Gesetzes zum Schutz vor Konversionsbehandlungen.

Welche negativen Folgen diese Diskriminierung aufgrund von nicht hetero-
sexueller Orientierung oder nicht cis*-geschlechtlicher Identität haben kann, ist 
theoretisch durch das Konzept des Minderheitenstresses (Minority Stress Mo-
del; Meyer, 2003) hinlänglich beschrieben worden. Minderheitenstress ist laut 
Meyer definiert als der Stress, dem Angehörige stigmatisierter sozialer Grup-
pen aufgrund ihrer sozialen Minderheitenposition exklusiv ausgesetzt sind. Zum 
Minderheitenstress zählen Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen, Ableh-
nungserwartungen, Verheimlichung und internalisierte Queerfeindlichkeit. Min-
derheitenstress, der stabilen sozialen und kulturellen Strukturen entspringt, muss 
von sozialen Minderheiten somit zusätzlich zu den von allen Menschen erlebten 
Stressoren bewältigt werden. Hieraus wird beispielsweise geschlussfolgert, dass 
psychische Erkrankungen bei sozialen Minderheiten (wie queeren Menschen) 
häufiger oder stärker auftreten, da vermehrter Stress zu mehr Störungen führen 
kann.

Zugleich können Konversionsbehandlungen – neben den gesellschaftlichen – 
auch erhebliche individuelle negative Wirkungen nach sich ziehen, wie etwa 
Depressivität, Angst, Isolation und sogar Suizidalität (z. B. Wolf, 2019). Eine wis-
senschaftliche Evidenz für »Erfolge« von Konversionsbehandlungen existiert hin-
gegen nicht (APA, 2021a; Briken et al., 2019). Wenngleich die Datengrundlage 
zur gesundheitlichen Lage von queeren Personen nur bedingt aussagekräftig 
ist, gibt es insgesamt Hinweise, dass sie im Vergleich zu heterosexuellen oder 
cis*-geschlechtlichen Menschen aufgrund erlebter Diskriminierung und Stigmati-
sierung eine schlechtere Gesundheit aufweisen (Pöge et al., 2020). Dennoch mei-
den einige queere Personen etwa aufgrund dort erlebter Diskriminierungen das 
Gesundheitswesen.

wurde gesagt, 
dass sie sich  
psychothera-
peutisch  
behandeln  
lassen sollten.

50 %

Quelle: TASG-Studie des RKI und der DAH

wurde gesagt, 
dass sie  
psychisch  
krank seien.

71,9%

http://www.liebesleben.de
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Konversionsbehandlungen in Deutschland  
sind kein Thema von gestern — auch in  
psychotherapeutischen Kontexten

Das Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen wird 
von Psychologischen Psychotherapeut*innen und Kinder- 
und Jugend-Psychotherapeut*innen öffentlich begrüßt. So 
äußerte sich Dr. Dietrich Munz, Präsident der Bundespsy-
chotherapeutenkammer, auf einer Pressekonferenz (BPtK, 
2019) wie folgt zu dem Gesetz: »Der Gesetzentwurf ist ein 
wichtiges gesellschaftspolitisches Signal, die Diskriminie-
rung und Stigmatisierung von Homosexualität und Trans-
geschlechtlichkeit nicht zu tolerieren. Behandlungen von 
Homosexualität stellen einen erheblichen Verstoß gegen 
das psychotherapeutische Berufsrecht4 dar.«

Befragungen psychotherapeutischer Fachkräfte weisen auf 
ein nach wie vor vorhandenes Ausmaß von Konversions-
behandlungen in Deutschland hin – auch nach Einführung 
des KonvBehSchG (BZgA, 2023): Von den 562 zwischen De-
zember 2022 und Februar 2023 postalisch befragten Ver-
trags-Psychotherapeut*innen gaben 6,2 % (35 Personen) 
an, von psychotherapeutischen Kolleg*innen zu wissen, die 
vor Einführung des KonvBehSchG sogenannte Konversions-
behandlungen angeboten haben. 1,2 % (sieben Personen) 
sagten, dass sie psychotherapeutische Kolleg*innen ken-
nen, die auch nach Einführung des Gesetzes entsprechende 
Behandlungen anböten. Fünf Teilnehmende (0,9 %) gaben 
an, vor Einführung des KonvBehSchG selbst Konversions-
behandlungen durchgeführt zu haben, nach Gesetzesein-
führung sagten dies weitere zwei Personen (0,4 %). Beunruhi-
gend erscheint der Befund, dass 14,4 % der Teilnehmenden 
durchaus legitimierende Umstände erkannten, die eine so-
genannte Konversionsbehandlung rechtfertigen.5 

Die Ergebnisse betrachten zwar nur Konversionsbehandlun-
gen im Hinblick auf Homosexualität und sollten mit Vorsicht 
betrachtet werden (etwa durch geringe Fallzahl und mög-
liche Mehrfachnennung derselben Fälle). Es können jedoch 
erste vorsichtige Rückschlüsse gezogen werden. So ver-
deutlichen diese Ergebnisse, dass auch in psychothera-
peutischen Kontexten Aufklärung über das Verbot von 
Konversionsbehandlungen wichtig ist.

Eine Veränderung oder Umlenkung 
homosexueller Gefühle ist unter 
keinen Umständen gerechtfertigt. 
Das sagen:

Psychothera-
peut*innen

Psychothera-
peut*innen

Anders sehen 
das jedoch: 

78 %

14 %

Quelle: Befragung des UKE im Auftrag der BZgA

4  Das Berufsrecht ist für alle Psychologischen Psychotherapeut*innen und Kinder- und Jugend-Psychotherapeut*innen gültig. Die Berufsaus-
übung sowie die hiermit verbundenen Pflichten sind u. a. im Psychotherapeutengesetz (PsychThG) geregelt.

5 Aufgrund von Rundungen und Personen, die keine Angaben gemacht haben, ergeben die Zahlen in der dazugehörigen Grafik keine 100 %. 
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Implikationen für Therapie und Beratung

Die neueste Version der Leitlinien über die psychologische 
Arbeit mit sexuellen Minderheiten (Original: »Guidelines for 
Psychological Practice With Sexual Minority Persons«, 2021b) 
der APA bietet Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen 
und Beratenden Handlungsempfehlungen für die Praxis 
und den Umgang mit queeren Menschen. Die Autor*innen 
klären beispielsweise über sexuelle und geschlechtliche 
Vielfalt sowie die Konsequenzen von Minderheitenstress auf 
und betonen wiederholt die Notwendigkeit einer affirma-
tiven psychologischen Haltung. Diese ist zentral und emp-
fiehlt sich im psychotherapeutischen Kontext, aber auch in 
beraterischen Settings oder im Coaching.

Die Leitlinien stellen klar, dass sexuelle und geschlechtliche 
Vielfalt normale Varianten menschlichen Seins sind. Es 
gibt keine wissenschaftliche Evidenz für ein Zusammenspiel 
zwischen sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und Psy-
chopathologie – nicht die sexuelle Orientierung oder das 
Geschlecht selbst führen zu psychischen Symptomen, son-
dern Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen sowie Stig-
matisierungen können psychisch belastend wirken.

Außerdem werden die Gefahren von Konversions-
behandlungen insbesondere in der vierten Leitlinie hervor-
gehoben; Konversionsbehandlungen gelten als ineffektiv 
und schädlich. Sowohl die individuellen negativen Folgen 
von Konversionsbehandlungen (etwa Unsicherheiten über 
die eigene Identität, Ängste, Depressionen, Suizidalität, 
Isolation, Konflikte mit Geschlechterrollen, sexuelle Dys-
funktionen, vermindertes Selbstwertgefühl oder geringere 
Lebenszufriedenheit) als auch die gesellschaftlichen negati-
ven Folgen von Konversionsbehandlungen (etwa Förderung 
von Vorurteilen und Diskriminierung) gilt es zu beachten. 
Frühere Studien über die »Heilung« gelten inzwischen als 
widerlegt und werden methodisch und ethisch kritisiert. In 
der Folge stufen im Übrigen auch viele Berufsverbände im 
Gesundheitswesen Konversionsbehandlungen als schäd-
lich ein und verurteilen in offiziellen Erklärungen etwaige 
Durchführungen (BMG, 2019).

Affirmative Haltung

»Eine affirmative psychologische Haltung reflektiert die Bedeutung von Stigmatisierung und Unter-
drückung in verschiedenen Aspekten psychologischen Handelns und betrachtet die Identität sexueller 
Minderheiten als einen normalen Aspekt der menschlichen Sexualität, statt sexuelle und geschlechtli-
che Minderheiten zu pathologisieren« (APA, 2021b, S. 56; eigene Übersetzung). Darüber hinaus sollten 
Psycholog*innen (APA, 2021b)
•  Wissen über sexuelle und geschlechtliche Minderheiten erwerben und in ihrer psychologischen Ar-

beit nutzen;
•  gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten gerichteten Einstellungen, Stigmatisierung und 

Minderheitenstress entgegenwirken;
• Ermutigung, Unterstützung, Resilienz und Stolz fördern;
•  sich selbst bezüglich möglicher expliziter und impliziter Einstellungen, Überzeugungen, Werte und 

Annahmen in der Arbeit mit kulturell vielfältigen Menschen und sexuellen und geschlechtlichen Min-
derheiten reflektieren. 

Beispielhaft nennen Moradi und Budge (2018) folgende konkrete praxisbezogene Handlungsempfeh-
lungen für Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen und Beratende:
•  Verwenden Sie eine konsequente genderneutrale Sprache und nehmen Sie im Gespräch aufmerksam 

wahr, wie Ihre Patient*innen und Klient*innen ihre eigene sexuelle Orientierung und Geschlechts-
identität oder ihre romantischen Beziehungen beschreiben, und übernehmen Sie diese Begriffe.

•  Wenn Sie Informationsmaterialien in Ihren Praxisräumen zur Verfügung stellen, sollten diese unbedingt 
eine affirmative und freundliche Grundhaltung gegenüber queeren Personen zeigen. 

•  Begegnen Sie Ihren Patient*innen und Klient*innen aufrichtig aus einer nicht wissenden, neugierigen 
und akzeptierenden Haltung heraus.
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Asexualität

Auch Asexualität, also keine oder wenig se-
xuelle Anziehung, ist eine natürliche Varian-
te sexueller Orientierungen und wird nicht 
als Krankheit angesehen. In den Leitlinien 
über die psychologische Arbeit mit sexuel-
len Minderheiten der APA (2021b) werden 
auch asexuelle Menschen eingeschlossen. 
Die ICD-11 enthält zwar die Codierung 
»Dysfunktion verminderten sexuellen Ver-
langens«. Diese Diagnose darf jedoch nicht 
mit Asexualität gleichgesetzt werden, son-
dern kommt nur bei Menschen mit klinisch 
signifikantem Leiden infrage. Eine Behand-
lung von Asexualität ist also nicht geboten. 
In der therapeutischen und beraterischen 
Praxis sollte offen und affirmativ gehandelt 
werden. 
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Für die Praxis von Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen und Beratenden 
lassen sich verschiedene Konsequenzen ableiten. Sie ...
•  betrachten Identitäten und Orientierungen sexueller Minderheiten nicht als Ur-

sache für Schwierigkeiten in der psychosozialen Entwicklung oder für Psychopa-
thologie;

• korrigieren mögliche falsche und veraltete Ansichten von Kolleg*innen und tei-
len korrekte Informationen über normale Variationen menschlicher Sexualität 
(etwa in Lehre und Supervision);

• führen keine Konversionsbehandlungen durch, da es für diese keine wissen-
schaftliche Grundlage gibt und es zu erheblichen Schäden kommen kann;

• sollten sich über die gesetzliche Regelung zum Verbot von Konversions-
behandlungen informieren;

• sollten eine affirmative Haltung mit dem Ziel der Stärkung von Resilienz durch 
die Förderung individueller Stärken, durch die Exploration positiver Anteile 
von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sowie durch die Unterstützung im 
Aufbau einer Gemeinschaft einnehmen;

• sollten zum Abbau von Minderheitenstress und sozialer Ungerechtigkeit beitra-
gen und eine Verbesserung der körperlichen und psychischen Gesundheit durch 
den Abbau systematischer und institutionalisierter Barrieren unterstützen.

Konkret heißt das:
• Akzeptanz und Unterstützung anbieten
• Auswirkungen von Minderheitenstress und anderen psychosozialen Stressoren 

explorieren
• aktive Bewältigungsstrategien aufbauen
• soziale Eingebundenheit und Unterstützung fördern
• Exploration und Aufbau einer eigenen Identität unterstützen, ohne eine be-

stimmte Identität vorzuschreiben
• Abbau von verinnerlichten Stigmata unterstützen

Einwilligung in eine Konversionsbehandlung? 

Konversionsbehandlungen sind unethisch und gegebenenfalls berufsrecht-
lich untersagt, zumal eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit zu 
befürchten ist. Auch deshalb betonen der APA-Ethikkodex (2017), aber auch 
rechtliche Vorgaben, wie die Patient*innenrechte oder das KonvBehSchG, 
u. a. die Notwendigkeit einer informierten Einwilligung. 
In Bezug auf Konversionsbehandlungen müssen sich Einwilligende emo-
tiv-intellektuell, also gefühlsmäßig und kognitiv, darüber im Klaren sein, 
dass damit statt der erhofften »Heilung« der Dysphorie die Gefahr einer ge-
gebenenfalls nachhaltigen psychischen Beschädigung verbunden ist. Der  
Gesetzgeber schließt dies für Minderjährige vollständig aus. An die Aufklä-
rung an Personen über 18 Jahren werden besonders hohe Anforderungen 
gestellt. Und die Einwilligung ist auch nur dann wirksam, wenn sie freiwillig 
erfolgt ist – also nicht, wenn Nötigung oder Zwang, etwa durch die Familie, 
vorlag. Nichtsdestotrotz bleiben Konversionsbehandlungen selbst bei einer 
informierten Einwilligung gesundheitsgefährdend und unethisch!
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Wenngleich es sich bei den Leitlinien um Unterstützungsmöglichkeiten für die 
Praxis handelt, die jedoch nicht rechtlich bindend sind, ist gerade auch im Kontext 
des Schutzes vor Konversionsbehandlungen auf die ethischen Rahmenbedingun-
gen einzugehen. Denn Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen und Beratende 
sind ethisch dazu verpflichtet, wissenschaftliche oder klinische Daten richtig dar-
zustellen, und Patient*innen oder Ratsuchende, die möglicherweise falsch infor-
miert sind (etwa auch darüber, dass die sexuelle Orientierung geändert werden 
kann), mit korrekten Informationen aufzuklären. Zudem ist ein entstigmatisie-
render Umgang mit Patient*innen ethisch geboten und einer diskriminierenden  
Pathologisierung von beispielsweise Geschlechtsinkongruenz entgegenzuwirken 
(Deutscher Ethikrat, 2020).

Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen und Beratende können durch die Bereit-
stellung von Informationen über psychosoziale Stressoren (etwa Minderheiten-
stress) Stigmatisierungen vorbeugen. Sie sollten mögliche Konflikte durch den 
Wunsch von Patient*innen, ihre sexuelle Orientierung oder ihre Geschlechtsiden-
tität mit religiösen Überzeugungen in Einklang zu bringen, durch affirmative 
Behandlungspläne lösen. Hier empfehlen Wolf und Kolleg*innen (2015) Psycho-
therapeut*innen und Beratenden konkret die Anerkennung individueller Religions-
zugehörigkeiten und Wertesysteme von Patient*innen zur Förderung von Würde 
und Selbstbestimmung. 

Wichtig ist auch, dass Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen und Beratende 
ihre eigenen Vorurteile über sexuelle und geschlechtliche Vielfalt erkennen und 
bearbeiten.

Wenn Sie als Fachkraft Fragen oder auch ein konkretes Anliegen haben,  
berät LIEBESLEBEN kostenlos und anonym online unter www.liebesleben.de/
beratung sowie telefonisch unter 0221/8992 876.

Auf www.liebesleben.de gibt es außerdem viele Hintergründe zu sexueller 
und geschlechtlicher Vielfalt sowie zum Schutz vor Konversionsbehandlungen.

Ethische Haltungen in  
Therapie und Beratung

http://www.liebesleben.de/beratung
http://www.liebesleben.de/beratung
http://www.liebesleben.de
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Ethische Haltungen in  
Therapie und Beratung

Übersicht vorhandener Leitlinien zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt  

für Psycholog*innen, Psychotherapeut*innen und Beratende

Sexuelle und insbesondere geschlechtliche Vielfalt ist – auch in Anbetracht bestehender Patholo-
gisierungen – ein wichtiges Thema in psychotherapeutischen Settings. Daher bieten verschiedene 
deutschsprachige Leitlinien und Darstellungen Handlungsempfehlungen:

Zum Thema Trans*
• Nieder, T. O. & Strauß, B. (2019). Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans- 

Gesundheit: S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung. AWMF-Registernr. 138/001.
•  Nieder, T. O. & Strauß, B. (2021). Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans- 

Gesundheit. Eine kommentierte Dokumentation zur S3-Leitlinie. Psychosozial-Verlag, Gießen.
•  Reininger, K. M. & Briken, P. (2021). Sexualstörungen: sexuelle Funktionsstörungen, Paraphilien, 

Geschlechtsidentitätsstörungen. In: W. Rief, E. Schramm & B. Strauß (Hg.), Psychologische Psycho-
therapie (1. Aufl., S. 303–320). Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH. 

• Günther, M., Teren, K., & Wolf, G. (2021). Psychotherapeutische Arbeit mit trans* Personen – 
Handbuch für die Gesundheitsversorgung. Reinhardt-Verlag, München.

• Leitfaden trans* Gesundheit für Ihre Patient*innen zur AWMF-Leitlinie unter www.bundesverband- 
trans.de/publikationen/leitfaden-trans-gesundheit/

Die S3-Leitlinie ermöglicht individuellere Behandlungswege (z. B. körpermodifizierende Behand-
lungen auch für nicht-binäre*, agender und genderqueere Menschen) und empfiehlt, den soge-
nannten Alltagstest der Geschlechterrolle und die Inanspruchnahme von Psychotherapie nicht 
mehr als notwendige Voraussetzungen einer Transition anzuführen.6 

Zum Thema Inter*
• Bundesärztekammer (2015). Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Va-

rianten/Störungen der Geschlechtsentwicklung (Disorders of Sex Development, DSD). Deut-
sches Ärzteblatt. 

• Krege, S., Eckoldt, F., & Richter-Unruh, A. (2016). S2k-Leitlinie Varianten der Geschlechtsent-
wicklung. AWMF-Registernr. 174/001.

Medizinische Leitlinien empfehlen Zurückhaltung bei geschlechtsverändernden Maßnahmen bei 
inter*-geschlechtlichen Menschen und betonen, somatische Eingriffe nur gut begründet durch-
zuführen. Dies ist auch mit dem Gesetz zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechts-
entwicklung rechtlich verankert.

Zum Thema Homo- und Bisexualität
• Wolf, G., Fünfgeld, M., Oehler, R., & Andrae, S. (2015). Empfehlungen zur Psychotherapie und 

Beratung mit lesbischen, schwulen und bisexuellen Klient_innen. Verhaltenstherapie und psy-
chosoziale Praxis. 47, 21–48.

Außerdem hat die APA englischsprachig zwei zentrale Guidelines herausgegeben, die in der 
Praxis hilfreich sein können und sowohl geschlechtliche als auch sexuelle Vielfalt umfassen: 
• American Psychological Association (2015). Guidelines for Psychological Practice With Trans-

gender and Gender Nonconforming People. American Psychologist, 70(9), 832–864. 
• American Psychological Association (2021). Guidelines for Psychological Practice with Sexual 

Minority Persons. 

6  Trotzdem sieht die Begutachtungsleitlinie des Medizinischen Dienstes Bund in der Regel eine therapeutisch begleitete 
Alltagserfahrung als erforderlich an.

https://www.bundesverband-trans.de/publikationen/leitfaden-trans-gesundheit/
https://www.bundesverband-trans.de/publikationen/leitfaden-trans-gesundheit/
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